Anerkennung der Stiftung durch die Stiftungsaufsicht und 

Prüfung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt

Informationsstand: 01.05.2007

Stiftungsaufsicht

Für die Anerkennung der Rechtsfähigkeit einer Stiftung nach § 80 BGB ist die
Stiftungsbehörde zuständig. In Niedersachsen ist dies seit dem 1. Januar
2005 das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport. Die Aufgabe
wird in den Regierungsvertretungen wahrgenommen, wobei sich deren örtliche
Zuständigkeit nach dem - vorgesehenen - Sitz der Stiftung richtet.


Für Stiftungen, die in der Region Hannover gegründet werden, ist zuständig:


Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport
Regierungsvertretung Hannover
Arnswaldtstr. 6

30159 Hannover 

Postanschrift:
Postfach 221
30002 Hannover

Telefon:
0511/120-8602


zuständig ist Andreas Hüther, erreichbar unter Tel. 120-8606,

e-mail: andreas.hüther@rv-h.niedersachsen.de


Die zuständige Regierungsvertretung für andere niedersächsische Regionen kann recherchiert werden über www.mi.niedersachsen.de.

Finanzamt


Für die Vorprüfung der Frage, ob die Gemeinnützigkeit nach der Abgabenordnung (AO) gegeben ist, ist das Finanzamt Hannover-Nord für das ganze Stadtgebiet Hannover zuständig. Für den Buchstaben "L" wie LindenLimmerStiftung ist das folgender Ansprechpartner (laut Telefonat vom 24.03.07):

Finanzamt Hannover-Nord
Carsten Ziegenmeyer
Tel. 6790-6217
e-mail: Carsten.Ziegenmeyer@fa-h-no.niedersachsen.de
